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1. Rechtsgrundlage 

Die Hilfsmittel-Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V wird vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) zur Sicherung einer ausreichenden, zweckmäßigen und 
wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln beschlossen. 
Mit Beschluss des G-BA vom 20. Oktober 2016 wurde auf Initiative der Patientenvertretung 
(PatV) die Beratung über eine Änderung der Hilfsmittel-Richtlinie in Bezug auf die 
Berücksichtigung der Erfordernisse von Menschen mit einer Hörsehbehinderung sowie eine 
Klarstellung im Bereich der Übertragungsanlagen aufgenommen.  

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Im Laufe der Beratungen wurde festgestellt, dass über die Hörsehbehinderung hinaus auch 
weitere Behinderungen wie z, B. motorische Einschränkungen in den Händen, bei der Auswahl 
und Anpassung von Hörhilfen oder anderen Hilfsmitteln für die Funktionalität ausschlaggebend 
sein können. Insofern wird auch solchen weiteren Behinderungen mit der Richtlinienänderung 
Rechnung getragen. Um die Verordnungsfähigkeit von Übertragungsanlagen in dem durch die 
Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit geforderten Umfang sicherstellen zu können 
bedurfte es, ebenfalls mehr als einer bloßen Klarstellung, weshalb auch bezüglich der 
Verordnungsfähigkeit von Übertragungsanlagen Änderungen der Hilfsmittel-Richtlinie 
vorgenommen wurden. 
 

2.1 Änderung in § 7 Absatz 2 Satz 2 

Die Ergänzung nach dem dritten Spiegelstrich erfolgt, um deutlich zu machen, dass zu 
spezifischen Bedarfen bei der Hilfsmittelversorgung, z.B. von Menschen mit mehrfachen 
Behinderungen wie einer Hörsehbehinderung, in der Verordnung Angaben gemacht werden 
können.  
Werden Menschen mit mehrfachen Behinderungen mit Hilfsmitteln versorgt, besteht die 
Gefahr, dass das Hilfsmittel zwar grundsätzlich geeignet wäre, um einzelne spezifische 
Funktionsdefizite auszugleichen, dies aber nicht gelingt, weil z. B. Handhabungsprobleme 
aufgrund von einer weiteren Behinderung bestehen. In diesen Fällen ist es erforderlich, dass 
die Funktionalität des Hilfsmittels den individuellen Bedürfnissen des Versicherten entspricht. 

2.2 Änderung in § 19 Absatz 1 

Zu Satz 1 
In Satz 1 wurden die Wörter „unter Berücksichtigung des aktuellen Stands des medizinischen 
und technischen Fortschritts“ aus Buchstabe a) in den ersten Halbsatz verschoben, um 
klarzustellen, dass sich die Formulierung auf alle drei Unterpunkte bezieht. 
Zu Buchstabe b (neu) 
Das beidohrige Hören Hörgesunder ermöglicht neben einem Sprachverstehen in Ruhe und, 
soweit möglich, im Störschall auch eine akustische Orientierung im Raum (räumliches Hören). 
Deswegen wird als Zielsetzung einer Hörgeräteversorgung auch das „räumliche Hören“, 
soweit erreichbar, in die Versorgungsziele einer beidohrigen Hörgeräteversorgung mit 
aufgenommen. Das „räumliche Hören“ beinhaltet die Wahrnehmung der räumlichen Lage 
einer Schallquelle in der Umwelt. Hierdurch besteht auch die Möglichkeit zu erkennen, aus 
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welcher Richtung (Richtungshören) bzw. woher (Lokalisieren) akustische Informationen 
kommen. 
Durch das Wort „möglichst“ ist der Tatsache Rechnung getragen, dass im Einzelfall das 
räumliche Hören nicht hinreichend verbessert oder umfänglich hergestellt werden kann. Per 
definitionem ermöglicht das räumliche Hören die Lokalisation der Schallquelle im Raum. Bei 
Menschen, bei denen die visuelle Lokalisation im Raum eingeschränkt oder nicht möglich ist, 
ist durch das räumliche Hören eine Kompensation des eingeschränkten visuellen 
Orientierungsvermögens möglich.  
Zu Buchstabe c  
Satz 2 unterstreicht die Notwendigkeit, weitere medizinisch begründete spezifische Bedarfe 
zu berücksichtigen. Weiterhin wird betont, dass hierfür Voraussetzung ist, dass im Rahmen 
der Versorgung erhebliche Gebrauchsvorteile erzielt werden können. 

2.3 Änderung in § 19 Absatz 3 

In Absatz 3 wird die Zielsetzung der Versorgung mit einer Übertragungsanlage beschrieben. 
Die bisherigen weiteren Inhalte des § 19 Absatz 3, welche die Voraussetzungen einer 
Versorgung näher präzisieren, werden nun insgesamt aus systematischen Gründen im § 25 
(Übertragungsanlagen) dargelegt.  

2.4 Änderung in § 25 Absatz 1 

Die in Absatz 1 formulierten Voraussetzungen für eine Versorgung mit Übertragungsanlagen 
wurden an den aktuellen Stand der Urteile der Sozialgerichtsbarkeit angepasst. Dabei ist die 
Befriedigung von allgemeinen Grundbedürfnissen des täglichen Lebens für die hier in Rede 
stehende Versorgung maßgeblich. Insofern wurden die Formulierungen der beispielhaften 
Aufführungen zu den Spiegelstrichen angepasst. 
Ein allgemeines Grundbedürfnis des täglichen Lebens ist die Kommunikation mit anderen 
Menschen (vgl. BSG-Urteil vom 29.04.2010, B 3 KR 5/09 R, Rz. 12). Ist diese aufgrund einer 
ausgeprägten Schwerhörigkeit nur noch stark eingeschränkt möglich, so können die 
Voraussetzungen für die Versorgung mit einer Übertragungsanlage, zusätzlich zu einer bereits 
erfolgten Hörhilfeversorgung oder CI-Versorgung, gegeben sein. 
Sprachverstehen als essentieller Bestandteil der Kommunikation beginnt natürlicherweise 
bereits in den Anfängen der Sprachentwicklung und ist von herausragender Bedeutung im 
Rahmen der Bildungsentwicklung in der Zeit der schulischen Bildung (einschließlich 
berufsschulischer Bildung). 
Die Begrenzung der Versorgung mit einer Übertragungsanlage im Rahmen der gesetzlichen 
Schulpflicht wurde aus der Regelung gestrichen, da diese einerseits bundesweit uneinheitlich 
geregelt ist und andererseits dem aktuellen Stand der Urteile der Sozialgerichte 
entgegensteht. 
Als Beispiel für eine Versorgung mit einer Übertragungsanlage wird daher im 1. Spiegelstrich 
Bezug genommen auf das Sprachverstehen bei Sprachentwicklung oder Sprachförderung in 
Kindergarten oder Schule bis zum Abschluss der schulischen Ausbildung. Mit dem Beispiel im 
2. Spiegelstrich wird die altersunabhängige Versorgung verdeutlicht, welche die Verbesserung 
des Sprachverstehens in jedem Alter, also auch bei Erwachsenen, meint, wenn bei 
bestmöglicher Hörgeräteversorgung kein ausreichendes Sprachverstehen gewährleistet 
werden kann. 
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2.5 Änderung in § 25 Absatz 2 

Versicherte mit einer diagnostizierten auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung 
können zur Befriedigung des allgemeinen Grundbedürfnisses der Kommunikation mit anderen 
Menschen ebenfalls mit einer Übertragungsanlage versorgt werden. Dass dies auch bei 
peripherer Normalhörigkeit und altersunabhängig gilt, wurde in Absatz 2 mit der Ergänzung 
der Worte „bei peripherer Normalhörigkeit“ verdeutlicht. Die bisherige Formulierung 
„pädaudiologische Diagnostik“ adressierte nur die Diagnostik in Bezug auf Kinder. Da zur 
Versorgung Erwachsener ebenso eine fachärztliche Diagnostik vorausgesetzt wird, war die 
Formulierung entsprechend anzupassen. Im Unterschied zu Kindern kann bei zu 
versorgenden Erwachsenen die Diagnostik auch von Fachärztinnen und Fachärzten für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde vorgenommen werden. 
Das Wort „Sprachverständnisses“ in diesem Absatz wurde entsprechend der Formulierung im 
2. Spiegelstrich unter Absatz 1 in „Sprachverstehens“ angepasst. 

2.6 Änderung in § 26, 3. Spiegelstrich 

Die Änderungen im 3. Spiegelstrich entsprechen den Änderungen unter § 25 Absatz 2. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 

Aufgrund der Stellungnahmen wurde der Titel des Beschlussentwurfs wie folgt angepasst: 
„Versorgung von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen und Menschen mit mehrfachenr 
Behinderungen undsowie Versorgung mit Übertragungsanlagen“  

Im Übrigen ergaben sich keine Änderungen am Beschlussentwurf.  
Das Stellungnahmeverfahren ist in Abschnitt 7 dokumentiert. 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss erhöht sich die Zahl der Leistungsempfänger. 
Einhergehend damit kommt es zu einem Anstieg der ärztlichen Verordnungen. 
Eine genaue Bezifferung zur Höhe der zunehmenden Bürokratiekosten lässt sich derzeit 
allerdings nicht darstellen. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 
22.08.2016  Antrag der Patientenvertretung (PatV) zur Änderung der 

Hilfsmittel-Richtlinie in Bezug auf die Berücksichtigung der 
Erfordernisse von Menschen mit einer Hörsehbehinderung 
sowie Klarstellung im Bereich Übertragungsanlage 

20.10.2016 G-BA Antragsannahme und Einleitung des Beratungsverfahrens 
nach 1. Kapitel § 5 Absatz 1 Satz 1 VerfO 
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Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 
21.02.2018 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung 

des Stellungnahmeverfahrens vor abschließender 
Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über 
eine Änderung der Hilfsmittel-Richtlinie 

27.06.2018 UA VL Anhörung und abschließende Würdigung der Stellungnahmen 

19.07.2018 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung 
der Hilfsmittel-Richtlinie 

18.09.2018  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit 

02.10.2018  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

03.10.2018  Inkrafttreten 

 
Berlin, den 19. Juli 2018 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Die Volltexte zur Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens sind als Anlage zu den 
Tragenden Gründen beigefügt. 

6.1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 

Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat in Delegation für das Plenum nach § 3 Absatz 
1 Satz 2 Geschäftsordnung (GO) und 1. Kapitel § 10 Absatz 1 der Verfahrensordnung des G-
BA (VerfO) in seiner Sitzung am 21. Februar 2018 beschlossen, ein Stellungnahmeverfahren 
nach § 91 Absatz 5 SGB V sowie § 92 Absatz 7a SGB V vor seiner Entscheidung über eine 
Änderung der Hilfsmittel-Richtlinie einzuleiten. Den zur Stellungnahme berechtigten 
Organisationen der Leistungserbringer und den Spitzenorganisationen der betroffenen 
Hilfsmittelhersteller auf Bundesebene sowie der Bundesärztekammer wurde Gelegenheit 
gegeben, innerhalb einer Frist von vier Wochen zur beabsichtigten Änderung der Hilfsmittel-
Richtlinie Stellung zu nehmen. Den angeschriebenen Organisationen wurden anlässlich der 
Beschlussfassung des G-BA zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens auch die Tragenden 
Gründe als Erläuterung übersandt. Die Stellungnahmefrist endete am 3. April 2018. 

6.2 Eingegangene Stellungnahmen 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur 
Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde sowie entsprechende Eckdaten zum 
Eingang und zur Anhörung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) 03.04.2018 Verzicht auf Abgabe 
einer mündlichen 
Stellungnahme 

Organisationen der Leistungserbringer und den Spitzenorganisationen der betroffenen 
Hilfsmittelhersteller auf Bundesebene gemäß § 92 Absatz 7a SGB V 

Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) 22.03.2018 Verzicht auf Abgabe 
einer Stellungnahme 

Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha) 28.03.2018  
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6.3 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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6.4 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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6.5 Auszug der Richtlinie zum Stellungnahmeverfahren 
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6.6 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

1.  biha Die geplante Änderung der Hilfsmittel-
Richtlinie entspricht nicht dem im 
Rahmen der Stellungnahme 
vorgegebenen Betreff: 
• Versorgung von Menschen mit 

mehrfacher Behinderung  
Die Änderungen in § 19 Abs. 1 Satz 1, 
lit. b) beziehen sich nach dem Wortlaut 
nicht nur auf die Versorgung von 
Hörbeeinträchtigten bei Mehrfach-
behinderung, sondern auf die 
Versorgung aller Hörbeeinträchtigten. 

Unabhängig von der qualitativen 
Einschätzung der geplanten Änderungen 
des § 19 Abs. 1 unter Satz 1, lit. b) können 
wir einen thematischen Zusammenhang 
zum vorgegebenen Betreff der Änderung 
der Hilfsmittel-Richtlinie nicht erkennen. 
Sowohl die Verschiebung der Formulierung 
„unter Berücksichtigung des aktuellen 
Stands des medizinischen und technischen 
Fortschritts“ in den einleitenden Halbsatz 
des § 19 Abs. 1 Satz 1 als auch die 
Einfügung eines neuen lit. b) „durch eine 
beidohrige Versorgung, soweit möglich, 
auch das räumliche Hören zu verbessern“ 
betreffen dem Wortlaut nach die Versorgung 
aller Hörbeeinträchtigten.  
Die Änderung der Hilfsmittel-Richtlinie soll 
aber neben Klarstellungen im Bereich der 
Übertragungsanlagen lediglich in Bezug auf 
die „Versorgung von Menschen mit 
mehrfacher Behinderung“ erfolgen. Nichts 
Anderes ist auch den Tragenden Gründen 
zu entnehmen. 
Sofern die Hilfsmittel-Richtlinie in Bezug auf 
die allgemeinen Versorgungsvoraus-
setzungen für Hörsysteme geändert werden 
soll, wäre dies entsprechend kenntlich zu 
machen. 

Anpassung Beschlusstitel: 
„Berücksichtigung der 
Versorgung von Menschen mit 
Hörbeeinträchtigungen und 
Menschen mit mehrfachen 
Behinderungen und sowie 
Versorgung mit 
Übertragungsanlagen“ 

Änderung 
Beschlusstitel 

2.   Sofern die Festlegung des 
Versorgungsziels in § 19 Abs. 1 lit. b) – 

Sofern die Forderung nach räumlichem 
Hören dem Zweck dient, eine gleichzeitige 

Ziel der Richtlinie ist, das 
räumliche Hören für alle 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

„durch eine beidohrige Versorgung, 
soweit möglich, auch das räumliche 
Hören zu verbessern“ – die 
Kombination von Fehlsichtigkeit und 
Hörminderung betrifft, lassen die 
tragenden Gründe einen 
evidenzbasierten Zusammenhang 
vermissen. 

Sehschwäche dadurch auszugleichen, dass 
z.B. Gefahrenquellen akustisch lokalisiert 
werden können, sind uns wissenschaftliche 
Studien hierzu nicht bekannt.  
Auch den tragenden Gründen ist zu der 
Frage, inwieweit die Verbesserung des 
räumlichen Hörens im Rahmen einer 
Hörbeeinträchtigung zum Ausgleich einer 
starken Fehlsichtigkeit tatsächlich beitragen 
kann, nichts zu entnehmen.  
Sofern dem G-BA ein solcher 
evidenzbasierter Zusammenhang bekannt 
ist, wären wir über ergänzende 
Informationen dankbar. 

Hörbeeinträchtigten sicherzu-
stellen, nicht nur für solche 
Menschen, die zudem eine 
Sehbeeinträchtigung besitzen. 
Die Richtlinie sieht vor, durch 
die Versorgung mit Hörhilfen 
möglichst auch das räumliche 
Hören zu verbessern. 
Durch das Wort „möglichst“ ist 
bereits der Tatsache 
Rechnung getragen, dass im 
Einzelfall das räumliche Hören 
nicht hinreichend verbessert 
oder umfänglich hergestellt 
werden kann. Per definitionem 
ermöglicht das räumliche 
Hören die Lokalisation der 
Schallquelle im Raum. Bei 
Menschen, bei denen die 
visuelle Lokalisation im Raum 
eingeschränkt oder nicht 
möglich ist, ist nur durch das 
räumliche Hören eine 
Kompensation des 
eingeschränkten visuellen 
Orientierungsvermögens 
möglich. Zudem zeigen 
Studien, insbesondere aus den 
letzten beiden Jahrzehnten, 
dass das räumliche Hörver-
mögen trainiert werden kann. 
Die Tragenden Gründe werden 
entsprechend ergänzt.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

3.   Der Verbesserung des „räumlichen 
Hörens“ (§ 19 Abs. 1 lit. b)) sind 
natürliche Grenzen gesetzt. 

Hören ist ein komplexer Vorgang im Körper. 
Insbesondere beim „räumlichen“ Hören 
werden zwischen dem Sinnesorgan „Ohr“ 
und dem Verarbeitungsorgan „Gehirn“ eine 
Vielzahl von Verarbeitungsstufen 
durchlaufen.  
Bei der Funktion von Hörsystemen steht 
regelmäßig die Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeit im Vordergrund. 
Funktionsmerkmale zur Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeit können jedoch die 
räumliche Verarbeitung von Schallsignalen 
negativ beeinflussen. Daher kann beim 
Anpassen von Hörsystemen die 
Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit 
und der optimale räumliche Höreindruck 
nicht immer gleichzeitig in vollem Maße 
gewährleistet werden. 

Kenntnisnahme 
Siehe im Übrigen Nr. 2 
 
 

 

4.   Zur Vermeidung von Missverständ-
nissen regen wir an, unter dem 2. 
Spiegelstrich des § 25 Abs. 1 den 
Begriff „gesamten“ zu streichen. Die 
Formulierung würde dann wie folgt 
lauten: 
„- zur Verbesserung des Sprach-
verstehens in jedem Alter, wenn trotz 
bestmöglicher Hörgeräteanpassung im 
gesamten täglichen Leben kein 
ausreichendes Sprachverstehen 
erreicht wird.“ 

Die jetzige Formulierung entspricht nicht der 
Formulierung im Einleitungssatz des § 25 
Abs. 1, wonach Übertragungsanlage „zur 
Befriedigung von allgemeinen Grund-
bedürfnissen des täglichen Lebens“ 
verordnungsfähig sind.  
Sofern der 2. Spiegelstrich in Abweichung 
hierzu vom „gesamten“ täglichen Leben 
spricht, wird der Anschein vermittelt, dass 
dies über das „tägliche“ Leben des 
Einleitungssatzes hinausgeht. 

Dem Änderungsvorschlag wird 
nicht gefolgt: 
Die Formulierungen „Grundbe-
dürfnisse des täglichen 
Lebens“ einerseits und „im 
gesamten täglichen Leben“ 
andererseits wird im 
Richtlinientext entsprechend 
der BSG-Rechtsprechung 
(BSG-Urteil vom 29.04.2010, 
B 3 KR 5/09 R, Rz. 12) 
verwendet: 

„Ein Hilfsmittel zum mittelbaren 
Behinderungsausgleich ist von 
der GKV daher nur zu 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf (BE) 

gewähren, wenn es die 
Auswirkungen der 
Behinderung im gesamten 
täglichen Leben beseitigt oder 
mildert und damit ein 
allgemeines Grundbedürfnis 
des täglichen Lebens betrifft.“ 

Beide Formulierungen 
beschreiben daher in korrekter 
Weise in Anlehnung an die 
BSG-Rechtsprechung die 
Voraussetzungen der 
Leistungspflicht der GKV. 

5.  BÄK Die Bundesärztekammer begrüßt die 
vorgenommenen Anpassungen. 

 Kenntnisnahme der 
Zustimmung 
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6.7 Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen 
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6.8 Mündliche Stellungnahmen 

Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen, die eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben haben sowie nicht auf eine Anhörung verzichtet haben, sind fristgerecht zur 
Anhörung am 27. Juni 2018 eingeladen worden. 
Die Bundesärztekammer hat auf die Abgabe einer mündlichen Stellungnahme verzichtet. 
Teilnehmer der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten 
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen 
im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1. Kapitels 
5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. 
Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, 
Formblatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de). Im Folgenden sind die Teilnehmer der 
Anhörung vom 27. Juni 2018 aufgeführt und deren potenziellen Interessenkonflikte 
zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf Selbstangabe der einzelnen 
Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im Anschluss an diese 
Zusammenfassung aufgeführt. 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name Frage 

1 2 3 4 5 6 

Bundesinnung der 
Hörakustiker KdöR (biha) 

Herr 
Eberhard Schmidt nein nein nein nein nein nein 

Frau 
Isabell Claßen ja nein nein nein nein nein 

Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und Vertreterinnen oder 
Vertreter von Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen gestellt: 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  

Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt bei einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere bei einem 
pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen 
Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  

Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein Unternehmen, 
eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ein pharmazeutisches 
Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder einen industriellen Interessenverband direkt oder 
indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  

Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem 
pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen 
Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellungnahmen oder Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen 
Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, 
abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere 
einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen 
Interessenverband finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen 
oder Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen 
Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, 
innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen 
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(z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von 
Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem 
pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen 
Interessenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  

Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder einer 
anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem Hersteller von 
Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der auf pharmazeutische Unternehmen oder 
Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 

Der Inhalt der mündlichen Stellungnahme wurde in einem stenografischen Wortprotokoll 
festgehalten und in fachlicher Diskussion im Unterausschuss Veranlasste Leistungen 
gewürdigt. Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat festgestellt, dass keine über die 
schriftlich abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der Anhörung 
vorgetragen wurden. Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen 
Stellungnahmen (siehe 1. Kapitel § 13 Absatz 3 Satz 4 VerfO). 
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6.9 Wortprotokoll der Anhörung 
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